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b8%/AB 

1994 .. 09- f 3 
zu 6!33,z IJ 

Zu den aus beiliegendei Ablichtung ersichtlicihen Fragen teile 

ich folgendes mit: 

Zu den Fragen 1 und.2: 

Fragen über die Entwicklung der Rechtslage stellen keinen Akt 

der Vollziehung im Sinne des Artikets'5~·B-VG,~nd des § 90 des 

Geschäftsordnungsgesetzes 1975 dar und sind daher von mir nicht 

zu beantworten. 

Zu den Fragen 3 und 6: 

Eine Erweiterung der Liste der Berufskrankheiten ist nur 

möglich, wenn nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissen­

schaft:eine Erkrankung ausschließlich oder überwiegend wahr­

scheinlich durch die berufliche Tätigkeit verursacht wird und 
sich Alternativursachen, die nicht eindeutig der Erwerbstätig­

keit zuzuordnen sind, weitgehend ausschließen lassen. Der 

arbeitsbedingte Anteil des Gesundheitsschadens müßte ursächlich 

erkennbar und quantifizierbar sein. Dennoch halte ich fest, daß 

die Liste der Berufskrankheiten einer ständigen - und in den 

letzten Jahren häuijgen und sehr ausführlichen - Uberprüfung 

unterliegt. Zu diesem Zwecke werden vom Sozialressort seit 
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Jahren arbeitsmedizinische Stellungnahmen zu neu auftretenden 

oder wissenschaftlich noch nicht ausreichend abgesicherten 

beruflich bedingten Erkrankungen abgegeben. Dabei wird ver­

sucht, anhandder Erfahrungen von Arbeitsinspektionsärzten und 

-ärztinnen den Zusammenhang zwischen auftretenden Erkrankungen 

und den beruflich bedingten Belastungen am Arbeitsplatz darzu­

stellen. Es betrifft dies vor allem Erkrankungen des Halte- und 

Stützapparates, Schäden der Menisci, des Sehnengleitgewebes und 

allergische Lungenerkrankungen. Eine Erweiterung der Liste der 

Berufskrankh~iten wird somit dann erfolgen, wenn eine Krankheit 

ihrer Art und Häufigkeit nach geeignet ist, in die Liste aufge­
nommen zu werden. 

Zu Frage 4: 

Die Generalklausel (§ 177 Abs.2 ASVG) kam seitens der Allge­

meinen Unfallversicherungsanstalt seit dem Jahre 1990 in den 

aus der Beilage 2 zu entnehmenden Fällen zur Anwendung. 

Zu Frage 5: 

Bei den listenmäßig erfaßten Berufskrankheiten findet in 

Sozialrechtssachen der Anscheinsbeweis Anwendung. Nach diesem 

genügt es, daß der Kläger die Wahrscheinlichkeit aUfzeigt, daß 

die erworbene Krankheit typischerweise eine Folge der konkreten 

Berufsausübung sein kann. Diese Beweisthemenverschiebung bietet 

für den Kläger einen großen Vorteil, da die Entkräftung des 

Anscheinsbeweises oft nur schwer möglich ist. eine Umkehr der 

Beweislast würde hingegen bedeuten, daß der Unfallver­

sicherungsträger den strengen Beweis zu führen hat, daß im 

konkreten Fall die erforderlichen Voraussetzungen nicht vor­

liegen. Es ist aber nicht einzusehen, daß die Erreichbarkeit 

von Leistungen aus Erkrankungen, die nicht als Berufskrankheit 

in der Liste angeführt sind, leichter sein soll, als bei jenen 
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klassischen Berufskrankheiten, die Eingang in die Liste ge­

funden haben. Wenn aus gutem Grund bisher die Forderung nach 

einer Beweislastumkehr bei den listenmäßig erfaßten Berufs­

krankheiten abgelehnt wurde, so gilt dies umso eher für die Ab­

lehnung dei Beweislastumkehr in Generalklauselfällen. 

Insbesondere muß ich in diesem Zusammenhang hervorheben, daß 

die gesetzliche Unfallversicherung in ihrer Konzeption auf dem 

Prinzip der Kausalität beruht: Grundsätzlich sollen nur jene 

Schäden ersetzt werden, die in einem ursächlichen Zusammenhang 

mit dem versicherten Erwerbsleben einer Person stehen. Von 

ihren faktischen Auswirkungen her wäre die Einführung einer 

Umkehr der Beweislast jedoch ein punktueller SChritt in 
Richtung Finalität der Unfallversicherung, wonach das bisherige 

Erfordernis des Kausalzusammenhanges mit der beruflichen Be­

schäftigung nicht mehr gegeben wäre. 

Beilage 

Der Bundesmi ister: 
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Nr. (,932 IJ 

1994 =-01.,. 1 3 ANFRAGE 

der Abgeordneten Petrovic, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Berufskrankheiten 

Das ASVG führt derzeit 46 verschiedene Berufskrankheiten an; weiters stehen durch eine 
Generalklausel auch Krankheiten unter Versicherungsschutz, die nicht in dieser Liste 
enthalten sind. Sie müssen jedoch nachweisbar berufsbedingt sein. Dies veranlaßt uns zu 
folgender . 

ANFRAGE: 

1. Wie hat sich die Zahl der taxativ aufgezählten anerkannten Berufskrankheiten im 
ASVG in den letzten zwanzig Jahren entwickelt? 

2. Seit wann sind die derzeit anerkannten 46 Berufskrankheiten Inhalt der gesetzlichen 
Regelungen? 

3. Wann ist mit einer Erweiterung des Berufskrankheitenkataloges zurechnen? 

4. In welchen KrankheitsfaIlen und wie oft kam in den letzten Jahren die Generalklausel 
zur Anwendung? 

5. Ist im Zusammenhang mit der Generalklal,lsel an eine Beweislastumkehr bzw. 
Beweislastverlagerung gedacht? Wenn ja, wannund in welcher Form werden Sie das 
in Angriff nehinen? Wenn nein, wie begründen Sie das? 

6. Halten Sie den aktuellen, überalteten BerufskrankheitenkataIog angesichts der raschen 
Änderungen der Arbeitsbedingungen und der ArbeitsumweIt noch für bedarfsgerecht? 
Wenn nein, wie gedenken Sie diesen Zustand zu ändern? 

." ,) 

---.--------------
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Sektion VI! 4 

1~~@~ JJ.«) ~].~ (4 ~nle) 

1. exogen-toxische Polyneuropathie durch Lösemi.tteleinwirkung 

2. Bronchialkrebs infolge der Exposition von Aspllal'tdämpfen 

(verstorbsl'A) 

30 Keblkopf= und ~iseröbrenkrebs infolge der Exposition von 

Asphaltdämpfen (verstorben) 

-4. Zuckerbäckerkaries 

5. Zuaksrbäckerkaries 

6. Zuckerbäckerkaries 

1. Mesotheliom des Bauchfells durch Asbest (verstorben) 

8. Anosmie durch Ammoniakdänpfe 

9. Lungenkaxzinom insbesonders c1uIch die EimfirlMlg von 

Monochloridrnethylether (verstorben) 

10. Vers~ eines bsstehenden Nieren1eidecs durch 

Einatman von Methylmsthacrylat 

1m: 10·~{1~» 

1. Lungensiderose 

2. ch:ron. Pharyngitis infolge Ei.mfirktmg von styroldänpfen 

3. Anosmie durch aggressive Dämpfe und Gase 

4. Rei~ der oberen Atemwege dUrch Kontakt mit Aerosolen 

5. Bronchuskarzinorn infolge der Exposition von Asphaltdämpfen 

(verstorbsn) 

6. Lungenfibrosedurch inhalierte LackpartiKel 

7. Kehlkop:fkrebsinfQlga der Einwirkung von Löstmgsmittel sowie 

Staub bei der Bearbaitung von as~tbeschichtetem 

Plattenmaterial 

8. Hypsrtl'lyreose infolge exogener Jodzufuhr 

9. ZuckerbäckerkaIies 

10. irri tati va Rhinokonjunkti vi tisillfolge . des . KOntaJ..'tes .. 

mit Das infekt ionsmittelilund .Insektiziddänpfen 
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1m: l *~ (0 1'cdesfIlle) 
1. Zl.lCkerbäckerltaries 

2. ZUckerbäckerkaries 

3. c:hron. rezidivierende RhiIlckonjunktivitis 

1993: 7. He]dlmgeo (0 t'OdDsfille) 

1.. chron Rhinitis durch Lösun;smittelexposition (Cyclohex.anol) 

2 •. Epipha.rynxkarzinom durch Asbest sowie chem. Noxen 

3. Rhinitis sicca und Ulcus septibcls. infolge von 

staL1beinwirJwng 

4. ehren. Laryngitis 

5. allergische Rhinitis und Conjunktivi~tome 

6. brenehiektatisch-ZYStische Veräi'lder\mgen mit pj 1 zhesiedelung 

il'iI Sinne eines Mycetoms nach einer PnelJllDtlie 

7 - ehren -/ papillomatöse Laryngitis 
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